
 
 
 
 
 
 
GRUNDSTEUERFESTSETZUNG IN SINSHEIM FÜR DAS KALENDERJAHR 2012 FÜR 
DIE STEUERSCHULDNER, DEREN STEUER PER EINZUGSERMÄCHTIGUNG BZW. 
BANKABBUCHUNG EINGEZOGEN WIRD. 
 
 
Für alle diejenigen Steuerschuldner, deren Grundsteuer per Bankabbuchung eingezogen 
wird und die für das Kalenderjahr 2012 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten 
haben, wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2012 nach § 27 Abs. 3 des Grundsteuer-
gesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) zuletzt geändert durch Art. 38 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl.I S. 2794, 2844) durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. 
 
Für die obigen Steuerschuldner (Bankabbucher) treten mit dem Tage der öffentlichen Be-
kanntmachung im Stadtanzeiger die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an die-
sem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
Zahlungsaufforderung /Zahlungshinweis  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass für Zahlungspflichtige, die eine Einzugsermächtigung er-
teilt haben, die Grundsteuer zu den jeweiligen Fälligkeitszeitpunkten vom Bankkonto abge-
bucht wird. 
 
Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai,  
15. August und 15. November fällig bzw. abgebucht (§ 28 Abs. 1 Grundsteuergesetz). 
 
Kleinbeträge, die 15,00 € nicht übersteigen, werden am 15. August mit ihrem Jahresbetrag 
fällig bzw. abgebucht (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Grundsteuergesetz). 
 
Grundsteuerbeträge, die 30,00 € nicht übersteigen, werden am 15. Februar und 
15. August zu je einer Hälfte des Jahresbetrages fällig bzw. abgebucht (§ 28 Abs. 2 Satz 2 
Grundsteuergesetz). 
 
Steuerschuldner (Abbucher), die Jahreszahlung beantragt haben, wird der Jahresbetrag am 
1. Juli fällig bzw. abgebucht (§ 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen die durch die Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kann Widerspruch erho-
ben werden. 
 
Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem die Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung erfolgt ist, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Sinsheim (Steu-
erabteilung), Wilhelmstr. 14 – 16, 74889 Sinsheim, einzulegen. 



 
 
Sinsheim, den 15.12.2011 
 
 
 
Rolf Geinert, Oberbürgermeister 


